
Stufe Warnstufe Erläuterung zur Warnstufe Warnmittel

Allgemeine 
Information

Keine Warnstufe  
(nicht im Warnerlass)

Keine Beeinträchtigung zu erwarten 
(Beispiel: Ankündigung einer Großübung).

•	 Soziale Medien (zum Beispiel Facebook)

Vorsorgliche 
Information

Warnstufe 3 (Niedrig) 
(„Gefahreninformation“)

Zu erwartende oder bereits eingetretene 
Beeinträchtigung.  
Konkrete Gefahr besteht (voraussichtlich) nicht 
(Beispiel: Beeinträchtigung durch Rauchgase, 
Kampfmittelbeseitigung).

•	 Warn-App (zum Beispiel NINA)
•	 Soziale Medien (zum Beispiel Facebook)
•	 Digitale lnfoscreens (zum Beispiel 

Werbetafeln)
•	 Gegebenenfalls Medien (zum Beispiel Radio 

Herne)

Gefahrenwarnung Warnstufe 2 (Mittel) 
(„Amtliche 
Gefahrenwarnung“)

Zu erwartende oder bereits eingetretene Gefahr.  
Die Unversehrtheit der Bevölkerung ist 
bedroht und / oder zu erheblichen Schaden 
führen kann. 
Der normale Lebensablauf ist wesentlich 
beeinträchtigt  
(Beispiel: Eine zu erwartende Gefahr durch  
einen Chemieunfall).

•	 Sirenen
•	 Cell-Broadcast
•	 Warn-App (zum Beispiel NINA)
•	 Medien (zum Beispiel Radio Herne)
•	 Soziale Medien (zum Beispiel Facebook)
•	 Digitale lnfoscreens (zum Beispiel 

Werbetafeln)
•	 Gegebenenfalls Durchsagen bei Radio Herne

Gefahrenwarnung Warnstufe 1 (Hoch) 
(„Amtliche 
Gefahrendurchsage“)

Eine kurzfristig zu erwartende oder bereits 
eingetretene Gefahr für Leib und Leben.  
Der normale Lebensablauf wird unmöglich.  
(Beispiel: Eine kurzfristig zu erwartende Gefahr 
durch Hochwasser). 

•	 Sirenen
•	 Cell-Broadcast
•	 Warn-App (zum Beispiel NINA)
•	 Medien (zum Beispiel Radio Herne)
•	 Soziale Medien (zum Beispiel Facebook)
•	 Digitale lnfoscreens (zum Beispiel 

Werbetafeln)
•	 Gegebenenfalls Durchsagen bei Radio Herne
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